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50 L'EFFORT CINÉGRAPHIQUE SUISSE

Eine Kino-Steuer für die Bundeshasse

Wie neuesten Nachrichten aus dem Bundeshaus zu
entnehmen ist, wird die Finanzlage der Eidgenossenschaft
als sehr ernst taxiert, da die Zolleinnahmen rapid zurückgehen,

trotz den vielen Zollansatzerhöhungen — wobei
anderseits die Notstandsmassnahmen für alle Volkskreise
ganz ungewöhnliche Anforderungen an den Fiskus stellen

— so dass man im Bundeshaus jetzt sogar von der
Besteuerung des Kinos zugunsten der Bundeskasse-spricht.

Wie wenn das Kino nicht schon genügend Lasten zu
tragen hätte, wie Kantonale 'Patenttaxen, : Gemeinde-Abgaben

direkte Steuern usw. Von der Billetsteuer, die in
vielen Kantonen schon eingeführt ist, gar nicht zu reden.
Es ist den Bundesvätern eben noch nicht bekannt, dass
80 °/o aller Kinos gerade so schwer unter der Weltkrise
leiden, wie andere Gewerbe-Industrien usw.

Dass ein grosser Teil der Kinos nur noch durch
Schuldenmachen vegetieren kann und

dass ein anderer grosser Teil der Kinos, wenn -der
Sommer zufällig recht schön ausfallen sollte, unweigerlich
die Pforten schliessen müsste.

Abgesehen von den Grosstädten, ist beinahe kein Ort
mehr, wo man sagen könnte, ,die Einnahmen der
Kinotheater wären nicht zurückgegangen, sogar unter die
Einnahmen zur Stummfilmzeit. Geradezu paradox ist
dabei, dass die .Ausgaben für Filme, Maschinen und
übrigen Ausgaben "nicht kleiner, sondern grösser geworden
sind. Die Eintrittspreise sind auch nicht höher geworden,
viele Theater haben sogar niedrigere als beim Stummfilm.

Auf dem Platz Zürich hat es kleinere Stummfilmtheater,

welche die gleichen, zum Teil höhere
Minimaleintrittspreise haben als einzelne Tonfilmtheater, worunter
sich bedauerlicherweise auch ein Grosstheater befindet.
Dass dieses ungesunde Missverhältnis auch von der Krise
und von einem krampfhaften Versuch, die Besucherzahl
zu vermehren herrührt, mag seine Richtigkeit haben und
beweist, dass die Einnahmen nur noch schwer mit den
Ausgaben in Einklang zu bringen sind.

Es ist also ein grosses Unding, wenn man in Bern
glaubt, man könnte den Kinos noch eine Bundessteuer
auflegen ; sie wäre einfach für die meisten Theater
untragbar und ruinös. Der Film hat heute die wichtige
soziale Aufgabe, dem Volk Unterhaltung, Ablenkung und
Entspannung von den täglichen Sorgen zu bieten, und
deshalb sollte der Film als Volksvergnügen keiner
Erdrosselungssteuer unterliegen. J. LANG.

—- An verschiedene Einsender. — Wir bedauern, Ihre
Einsendungen auch nicht unter der Rubrik « Oeffentlicher
Sprechsaal » aufnehmen zu können, so berechtigt sie
wären. Wir haben in der leidigen Affaire ein für allemal
zum Abbruch geblasen und wollen die Sache unsererseits
beiseite lassen im Interesse der gesamten Branche. Wir
verdanken Allen ihre Interessebekundung aufs Beste und
hoffen auch ferner auf Ihre geschätzte Mitarbeit.
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Billetsteuer in Büren a. A. verworfen
von Jos. LANG, Verbandssekrelär.

Montag, den 11. April 1932 hatte die Gemeindeversammlung

der im Kanton Bern gelegenen kleinen
Gemeinde Büren a. A. über die Einführung einer
Vergnügungssteuer abzustimmen. Herr Paul Stuck,
Besitzer des Cinéma Variété Gotthard in Büren a. A.,
der schon seit vielen Jahren Mitglied des S. L. V. ist,
hatte anfänglich wenig Vertrauen, die ungerechtfertigte

Einführung der Vergnügungssteuer verhindern zu
können, die für ihn eine neue harte Last bedeutet
hätte. Eine Woche vor der Abstimmung setzte sich
Herr Stuck mit dem Sekretariat telefonisch in
Verbindung, worauf ihm dann sofort ein ausgiebiges
Gegenpropagandamaterial zur Verfügung gestellt wurde,
samt entsprechenden schriftlichen und telefonischen
Instruktionen, die er zweckentsprechend verwendete.

Herr Stuck schrieb unterm 12. April a. c. an den
Unterzeichneten u. a. :

« Ich war sehr froh für das Material zur Bekämpfung
der Billetsteuer, es hat auch gut gewirkt. Mit Freuden
kann ich Ihnen mitteilen, dass gestern abend an der
Gemeindeversammlung das Reglement für eine
Vergnügungssteuer nicht angenommen worden ist, zwar
nur mit einer Differenz von 8 Stimmen. Die Bauern sind
scharenweise aufgerückt, sodass ich am Anfang glaubte,

es nicht durchbringen zu können. Ich verdanke,
nochmals Ihre Bemühungen bestens. »

Es ist dies wieder ein kleiner Beweis, dass, wenn
gegen die Einführung von Billetsteuern, die nichts
anderes sind als indirekte Steuern, die gewöhnlich nur
den wirtschaftlich Schwächern treffen, zur richtigen
Zeit eine kräftige und schlagende Gegenpropaganda
geführt wird, der Erfolg beinahe immer ein positiver
ist.

Das hat sich auch gezeigt im Jahre 1922 in Zürich,
wo das Volk mit einem Mehr von rund 27.000 Stimmen
die. Billetsteuer-Vorlage verworfen hat. Desgleichen
auch die Kantone Zug, Glarus, Aargau, Thurgau und
Schaffhausen.
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Heimeliges Familien-Hotel
Aussicht auf den See

Massige Preise
Saubere, schöne Zimmer mit fliess. Wasser

Deutschschweizer Haus
Bestens empfohlen. A. BUCK, propr.
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